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BUNDES GESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1947 Ausgegeben am 27. März 1947 14. Stück

5 3 . Bundesgesetz: Zweites Rückstellungsgesetz.
5 4 . Bundesgesetz: Drittes Rückstellungsgesetz.
55. Bundesgesetz: Rückgabegesetz.

5 3 . Bundesgesetz vom 6. Februar 1947
über die Rückstellung entzogener Vermögen,
die sich im Eigentum der Republik Öster-
reich befinden (Zweites Rückstellungsgesetz).

D e r Nat iona l ra t ha t beschlossen:
§ 1. (1) Vermögen , welche aus den im § 1 des

Gesetzes v o m 10. Mai 1945, St. G. Bl. N r . 10,
genannten G r ü n d e n auf die do r t genannte A r t
entzogen worden sind und zufolge Verfall im
Eigentum der (Republik Österreich stehen, sind
den Eigentümern , denen sie entzogen worden
sind, oder ihren Erben (Legataren) — im fol-
genden ku rz geschädigter E igen tümer genannt
— nach Maßgabe der folgenden Best immungen
wegen Nicht igkei t de r seinerzeitigen Vermögens-
entziehung rückzustellen.

(2) Die Rückstellung von Vermögen, die in
den Jahren 1933 bis 1938 ihren Eigentümern
entzogen worden sind, wird bundesgesetzlich
besonders geregelt.

(3) Bei mehrmal iger Entz iehung von Ver -
mögen d e r in Abs. (1) und (2) genannten A r t
geht de r Rückstellungsanspruch des geschädigten
Eigentümers vor , gegen den sich die erste Ver -
mögensentziehung gerichtet ha t .

(4) Die Vermögen sind in d e m Zustande zu-
rückzustellen, in d e m sie sich befinden; hiebei
sind auch jene Erträgnisse auszufolgen, die in
der Zwischenzeit aufgelaufen und noch im In-
lande vo rhanden sind.

(5) Der geschädigte Eigentümer kann bei
Eigenbedarf Bestandverhältnisse a n W o h n - und
Geschäftsräumen, d ie d e m Eigentümer entzogen
worden sind, vorzeit ig auflösen.

(6) Die auf den in Abs. (1) genannten Ver-
mögen grundbücherl ich zu r Sicherstellung für
Rückstände an Reichsfluchtsteuer u n d Judenver-
mögensabgabe eingetragenen dinglichen Rechte
sind v o n Amts wegen oder auf Ant rag zu
löschen.

§ 2. (1) Der Rückstellungsanspruch ist inner-
ha lb eines Jahres nach Inkraf t t re ten dieses Bun-
desgesetzes v o m geschädigten Eigentümer bei
de r Finanzlandesdirekt ion, in deren Amts-
bereich das Vermögen gelegen ist, oder bei der

Behörde, in deren Verwal tung das Vermögen
steht, anzumelden u n d glaubhaft zu machen.
Diese Fr is t kann durch V e r o r d n u n g des Bundes-
minister iums für Vermögenssicherung und Wi r t -
schaftsplanung ver länger t werden.

(2) V o n den gesetzlichen Erben sind n u r Ehe-
gatten, Vor fahren u n d N a c h k o m m e n des Ver -
storbenen sowie dessen Geschwister u n d deren
Kinder, sonstige gesetzliche Erben aber n u r dann
zur Erhebung des Rückstellungsanspruches be-
rufen, wenn sie i n Hausgemeinschaft mi t dem
Erblasser gelebt haben.

(3) Bevollmächtigte Vertre ter können Rück-
stellungsansprüche n u r auf G r u n d einer Voll-
macht anmelden, die nach dem 27. Apr i l 1945
ausgestellt worden ist. Die Echtheit d e r Un te r -
schrift m u ß beglaubigt sein.

(4) Durch ein besonderes Gesetz wi rd geregelt,
wer zur Erhebung v o n Rückstellungsansprüchen
in den Fällen berechtigt ist, i n denen der ge-
schädigte Eigentümer eine juristische Person war,
die ihre Rechtspersönlichkeit auf Grund einer
Verfügung der in § 1, Abs. (1), des Ersten
Rückstellungsgesetzes genannten A r t verloren
u n d nicht wieder erlangt ha t .

§ 3 . (1) Über die angemeldeten Ansprüche wird
durch Bescheid der zuständigen Finanzlandes-
di rekt ion [§ 2, Abs. (1)] entschieden. Wenn das
Vermögen in Verwaltung anderer Behörden
steht, haben diese ihre Akten z u r Entscheidung
der Finanzlandesdirektion zu übermit teln.

(2) Wenn das Vermögen i m Amtsbereich meh-
rerer Finanzlandesdirektionen gelegen ist, be-
s t immt das Bundesministerium für Vermögens-
sicherung und Wirtschaftsplanung, welche von
ihnen zu r Behandlung der Angelegenheit und
Ausfertigung des Bescheides [Abs. (1)] zustän-
dig ist.

(3) Der Rückstellungsbescheid gilt als öffent-
liche Urkunde , auf Grund deren bücherliche
Einverleibungen u n d Vormerkungen vollzogen
werden können.

§ 4. (1) Für das Verfahren nach diesem Bun-
desgesetze gelten die Bestimmungen des A V G .
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(2) Gegen einen Bescheid der Finanzlandes-
direktion (§ 3) ist die Berufung an das Bundes-
ministerium für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung zulässig; diese kann auch von
der Finanzprokuratur erhoben werden, die im
Verfahren Parteienstellung hat.

§ 5. Ansprüche auf einen über die Rückstel-
lung [§ 1, Abs. (1) un,d (4)] hinausgehenden
Ersatz bleiben einer besonderen gesetzlichen
Regelung vorbehalten.

§ 6. Die durch dieses Bundesgesetz veran-
laßten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, amt-
lichen Ausfertigungen, Eingaben, Protokolle,
Urkunden und Zeugnisse unterliegen keiner
öffentlichen Abgabe.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Ver-
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung im
Einvernehmen mit den beteiligten Bundesmini-
sterien betraut.

Renner
Figl Krauland

5 4 . Bundesgesetz vom 6. Februar 1947
über die Nichtigkeit von Vermögensentzie-

hungen (Drittes Rückstellungsgesetz).

D e r Nat ional ra t hat beschlossen:
§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist

Vermögen, das während der deutschen Besetzung
Österreichs, sei es eigenmächtig, sei es auf G r u n d
von Gesetzen öder anderen Anordnungen , ins-
besondere auch durch Rechtsgeschäfte u n d son-
stige Rechtshandlungen, d e m Eigentümer (Be-
rechtigten) — i m folgenden Eigentümer ge-
nannt — i m Zusammenhange m i t de r nat ional-
sozialistischen Machtübernahme entzogen wor-
den ist.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
gelten für Ansprüche aus der Entziehung von
Vermögen, deren Rückstellung durch das Erste
oder das Zweite Rückstellungsgesetz geregelt ist,
nur insoweit, als in diesen keine abweichenden
Bestimmungen getroffen sind.

§ 2. (1) Eine Vermögensentziehung im Sinne
des § 1, Abs. (1), liegt insbesondere vor, wenn
der Eigentümer politischer Verfolgung durch den
Nationalsozialismus unterworfen war u n d der
Erwerber des Vermögens nicht da r tu t , daß die
Vermögensübertragung auch unabhängig von der
Machtergreifung des Nationalsozialismus erfolgt
wäre.

(2) In anderen Fällen liegt eine Vermögens-
entziehung insbesondere nicht vor , wenn der Er-
werber dar tu t , daß der Eigentümer die Person
des Käufers frei ausgewählt u n d eine angemes-

sene Gegenleistung erhalten hat oder d a ß die
Vermögensübertragung auch unabhängig v o n der
Machtergreifung des Nationalsozialismus erfolgt
wäre.

(3) Als Erwerber gilt jeder Besitzer nach der
Entziehung.

(4) Durch ein besonderes Bundesgesetz wird
geregelt, wer zur Erhebung von Ansprüchen in
den Fällen berechtigt ist, in denen d e r Eigen-
tümer eine juristische Person war , die ihre
Rechtspersönlichkeit auf G r u n d einer Verfügung
der i n § 1, Abs. (1), genannten A r t verloren u n d
nicht wieder erlangt hat .

§ 3 . (1) Vermögensentziehungen [§ 1, Abs. (1)]
sind nichtig. Soweit dieses Bundesgesetz nicht
etwas anderes best immt, sind die Bestimmungen
des bürgerlichen Rechtes, insbesondere über die
Nichtigkeit von Verträgen wegen ungerechter
u n d gegründeter Furcht, anzuwenden.

(2) Auf eine nach gesetzlichen Vorschriften
etwa eingetretene Verjährung u n d Ersitzung so-
wie beim Rückgriff zwischen mehreren Erwer -
bern auf den Ablauf de r Gewährleistungsfristen
ist kein Bedacht zu nehmen.

§ 4. (1) W u r d e n bewegliche Sachen in einer
öffentlichen Versteigerung oder außer einer sol-
chen im Zuge eines Exekutions- oder Konkurs-
verfahrens oder von einem zu diesem Verkehre
befugten Gewerbsmann oder gegen Entgelt von
jemandem erworben, dem sie der Eigentümer
selbst z u m Gebrauche, zur Verwahrung oder in
was immer für einer Absicht anver t raut hat , so
gelten sie n u r dann als i m Sinne des § 1,
Abs. (1), entzogen, wenn der Erwerber w u ß t e
oder wissen mußte , daß es sich u m entzogenes
Vermögen gehandelt ha t .

(2) W u r d e n bewegliche Sachen i m gewerbs-
mäßigen Betriebe des Eigentümers erworbein, so
gelten sie n u r dann als im Sinne des § 1,
Abs. (1), entzogen, wenn die Gegenleistung nicht
als angemessen anzusehen ist.

§ 5. (1) Der rückstellungspflichtige Erwerber
kann gegen den Eigentümer [§ 1, Albs. (1)] u n d
dessen Erben (Legatare) — im folgenden geschä-
digter Eigentümer genannt — die gegen diesen
bestehenden Rechte aller Erwerber [§ 2, Abs. (3)]
geltend machen, bei entgeltlichem Erwerb jedoch
n u r bis z u m Betrage, den er selbst bezahlt hat .

(2) W u r d e n bei einer Vermögensentziehung im
übrigen die Regeln des redlichen Verkehrs ein-
gehalten, so ha t der Erwerber zwar das ent-
zogene Vermögen zurückzustellen, zur Leistung
von Ersatz ist e r jedoch n u r bei Verschulden ver-
pflichtet. I m übrigen finden auf ihn die Bestim-
mungen des bürgerlichen Rechtes über den red-
lichen Besitzer Anwendung. § 338 ABGB. ist
sinngemäß anzuwenden.
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(3) Gegen die Erträgnisse kann der Erwerber
aufrechnen:

1. Eine angemessene Vergütung seiner Tät ig-
keit,

2. die von ihm bezahlten, auf das entzogene
Vermögen und dessen Erträgnisse entfallenden
Abgaben aller Ar t ,

3. alle sonstigen mi t der ordentlichen Bewirt-
schaftung und Erhal tung verbundenen Auslagen.

(4) Wenn die Rückstellung von Erträgnissen
eine unbillige H ä r t e für den rückstellungspflich-
tigen Erwerber bedeutet, kann die Rückstellungs-
kommission (§ 15) in Berücksichtigung aller U m -
stände des Falles die H ö h e der rückzustellenden
Erträgnisse nach billigem Ermessen festsetzen.

§ 6. (1) Der geschädigte Eigentümer h a t als
Gegenleistung n u r das rückzustellen, was er zu
seiner freien Verfügung erhalten hat. Falls aber
die i n § 5, Abs. (2), erster Satz, bezeichneten
Voraussetzungen zutreffen, kann die Rückstel-
lungskommission nach billigem Ermessen ins-
besondere in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse u n d gegenseitigen Beziehungen der
Parteien, bestimmen, ob u n d welcher Teil des
vom Erwerber bezahlten, vom Eigentümer alber
nicht zur freien Verfügung erhaltenen Kauf-
preises d e m Erwerber vom geschädigten Eigen-
tümer zu ersetzen ist.

(2) O b u n d inwieweit der geschädigte Eigen-
tümer die Gegenleistung zu verzinsen hat, ent-
scheidet die Rückstellungskommission nach bil-
ligem Ermessen.

(3) Das entzogene Vermögen ist unbeschadet
der Bestimmungen des § 5, Abs. (2), mindestens
in jenem Ausmaß und Zustand rückzustellen,
in dem es sich am 31. Juli 1946 befunden hat.

§ 7. Die auf Grund dieses Bundesgesetzes an
den geschädigten Eigentümer rückgestellten Er-
trägnisse unterliegen bei i hm weder der Ein-
kommen- noch der Gewerbesteuer. Für Abgaben-
rückstände des Erwerbers, die für die Zeit vor
dem 27. April 1945 auf das entzogene Vermögen
und dessen Erträgnisse entfallen, haftet de r ge-
schädigte Eigentümer bis zum Wer te der rück-
gestellten Erträgnisse; für die Abgabenrückstände,
die auf die Zeit seit dem 27. April 1945 ent-
fallen, haftet er bis zum Wer te des rückgestellten
Vermögens und der Erträgnisse.

§ 8. Zur Sicherstellung von Ersatzansprüchen
für Aufwendungen auf das entzogene Vermögen
besteht ein Rückbehaltungsrecht n u r an den Er-
trägnissen bis zur H ö h e dieser Ansprüche.

§ 9. (1) Die auf den in § 1, Abs. (1), genannten
Vermögen für Rückstände an Reichsfluchtsteuer
und Judenvermögensabgabe im Grundbuch ein-
getragenen Pfandrechte sind von Amts wegen
oder auf Ant rag zu löschen.

(2) Hinsichtlich anderer bücherlich sichergestell-
ter öffentlicher Abgaben oder Steuerstrafen, die

während der deutschen Besetzung Österreichs
vorgeschrieben worden sind, ist auf Antrag die
Wiederaufnahme des Verfahrens zu bewilligen.
Dem Ant rag k o m m t aufschiebende Wi rkung zu.
Anhängige Exekut ionen sind aufzuschieben.

§ 10. (1) Von den in § 9 nicht genannten, im
Grundbuch mit einem Range nach der Ent -
ziehung eingetragenen dinglichen Rechten bleiben
bestehen:

a) Pfandrechte für Beträge, die für notwen-
dige oder nützliche Aufwendungen oder
zugunsten des Eigentümers oder seiner
nahen Angehörigen (§ 32 Konkursord-
nung) verwendet worden sind, sowie darauf
eingetragene Rechte,

b) Pfandrechte für Forderungen in der Höhe
der vom geschädigten Eigentümer dem Er-
werber geschuldeten Leistungen,

c) Grunddienstbarkei ten und Reallasten.
(2) Alle anderen mi t einem Range zwischen

Entziehung und Rückstellung eingetragenen
dinglichen Rechte Dr i t t e r erlöschen.

(3) Soweit nach Abs. (1) Pfandrechte bestehen
bleiben, t r i t t de r geschädigte Eigentümer an Stelle
des bisherigen persönlichen Schuldners in das
Schuldverhältnis ein. Der auf diese Weise über-
nommene Betrag ist auf die Forderungen des
Erwerbers gegenüber dem geschädigten Eigen-
tümer anzurechnen. Der geschädigte Eigentümer
ist berechtigt, auf diese Ar t übernommene Schul-
den ohne Rücksicht auf ihre Fälligkeit zurück-
zuzahlen.

(4) Liegt eine Vermögensentziehung vor, ohne
daß der Eigentümer politischer Verfolgung durch
den Nationalsozialismus unterworfen war , ha t
die Rückstellungskommission unter Berücksichti-
gung aller Umstände, insbesondere des Zweckes
der Belastung und der Verwendung de r Leistung,
zu entscheiden, ob und welche außer den in
Abs. (1) angeführten Belastungen aufrecht
bleiben.

§ 11. Die Bestimmunigen des § 10 sind sinn-
gemäß auf dingliche Rechte an beweglichen
Sachen und Rechten anzuwenden.

§ 12. (1) Bestandverträge von unbest immter
Dauer bleiben aufrecht. Bestandverträge von be-
st immter Dauer gehen in solche von unbest imm-
ter Dauer über, sofern sie nicht vom geschädigten
Eigentümer albgeschlossen worden sind. Der ge-
schädigte Eigentümer kann jedoch Pachtverträge,
die land- oder forstwirtschaftliche Betriebe zum
Gegenstand haben, dann auflösen, wenn er die
fachliche Eignung zur Führung einer Land- oder
Forstwirtschaft besitzt und sie nach der Rück-
stellung selbst betreiben wird.

(2) Der geschädigte Eigentümer kann bei Eigen-
bedarf Bestandverhältnisse an W o h n - u n d Ge-
schäftsräumen, die der Eigentümer in seinem



374 Stück 14, Nr. 54.

Hause bis zur Entziehung dieser Räume benützt
hat, vorzeitig auflösen.

§ 13. (1) Vergleiche über Verpflichtungen nach
diesem Bundesgesetz sind gültig, wenn sie nach
dem 27. April 1945 abgeschlossen worden sind.

(2) Solche Vergleiche sind unverzüglich der zur
Entgegennahme der Anmeldungen von Ver-
mögentsentziehungen zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde (§ 5 VEAV. B. G. Bl. Nr. 166/46)
mitzuteilen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes abgeschlossene Vergleiche
sind binnen vier Wochen nach dessen Inkraft-
treten der vollbezeichneten Stelle mitzuteilen.

(3) Die Bestimmungen der Abs. (1) und (2)
finden auch auf Verzichte und Anerkenntnisse
Anwendung.

§ 14. (1) Der geschädigte Eigentümer geht der
Ansprüche, die sich aus der Nichtigkeit der Ver-
mögensentziehung ergeben, verlustig, wenn er
nicht innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes ein Verfahren gemäß § 15
dieses Gesetzes anhängig macht. Diese Frist kann
durch Verordnung des Bundesministeriums für
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung ver-
längert werden.

(2) V o n den gesetzlichen Erben sind n u r Ehe-
gatten, Vorfahren u n d N a c h k o m m e n des Ver-
storbenen sowie dessen Geschwister u n d deren
Kinder, sonstige gesetzliche Erben n u r dann zur
Erhebung eines Anspruches nach Maßgabe der
E i n a n t w o r t u n g berechtigt, wenn sie in Haus -
gemeinschaft mi t dem Erblasser geleibt haben.

(3) Bevollmächtigte Ver t r e t e r können solche
Ansprüche n u r auf G r u n d einer Vollmacht an-
melden, die nach dem 27. April 1945 ausgestellt
worden ist. Die Echtheit der Unterschrif t m u ß
beglaubigt sein.

(4) Abwesenhei tskuratoren sind zur Gel tend-
machung von Ansprüchen aus diesem Gesetze
[Abs. (1)] nu r dann berechtigt, wenn sie auf An-
trag eines Testamentserben (Legatars) oder eines
in Abs. (2) bezeichneten nahen Angehörigen oder
eines Bevollmächtigten [Abs. (3)] e iner solchen
Person bestellt worden sind. Zur Bestellung sol-
cher Albwesenheitskuratoren ist auch der Vor -
sitzende de r Rückstel lungskommission [§ 15,
Abs. (2)] berechtigt, vor der das Verfahren an-
hängig gemacht werden kann [§ 20, Abs. (1)].
Ist der An t r ag auf Bestellung eines Abwesenheits-
kura tors innerhalb der in Abs. (1) bezeichneten
Frist gestellt worden , kann jedoch der Abwesen-
hei t skura tor nicht mehr so rechtzeitig bestellt wer -
den, daß er das Verfahren nach § 15 innerhalb
der in Abs. (1) bezeichneten Frist anhängig
machen kann, so hat de r Vorsi tzende eine ange-
messene Frist zu bes t immen, innerhalb der das
Verfahren als rechtzeitig anhängig gemacht zu
gelten ha t .

(5) Sonstige Personen, insbesondere Zessionare,
sind zur Erhebung des Rückstellungsanspruches
nicht berechtigt. Inwieweit Ansprüche, die nach
den vorstehenden Bestimmungen nicht geltend
gemacht wurden oder werden konnten , von
einem Fonds geltend gemacht werden können,
wird ein besonderes Bundesgesetz regeln.

§ 15. (1) Über Ansprüche, die sich aus der
Nichtigkeit v o n Vermögensentziehungen nach
diesem Bundesgesetze ergeben, einschließlich der
Rückgriffsansprüche zwischen mehreren Erwer-
bern, entscheiden ausschließlich Rückstellungs-
kommissionen:

(2) Eine Rückstellungskommission wird bei
jedem mi t der Ausübung der Gerichtsbarkeit in
bürgerlichen Rechtssachen be t rau ten Landes-
gericht errichtet. Ihr Sprengel erstreckt sich auf
das Bundesland, in dem sich das Landesgericht
befindet. Für Wien, Niederösterreich u n d Bur-
genland wird die Kommission beim Landes-
gericht für Zivilrechtssachen Wien errichtet. Die
Zuständigkeit der beim Landesgerichte Linz-
N o r d errichteten Kommission erstreckt sich auf
den Sprengel dieses Landesgerichtes.

(3) In zweiter Instanz entscheiden Rück-
stellungsoberkommissionen, die bei jedem Ober-
landesgericht errichtet werden. Ihre Zuständig-
keit erstreckt sich auf den Sprengel des Ober-
landesgerichtes, bei d e m sie errichtet sind.

(4) In d r i t t e r Instanz entscheidet die Oberste
Rückstellungskommission beim Obersten Ge-
richtshof.

§ 16. (1) Die Rückstellungskommissionen und
die Rückstellungsoberkommissionen bestehen aus
einem Vorsitzenden u n d der erforderlichen Zahl
von Stellvertretern des Vorsitzenden und den
Beisitzern.

(2) Die Mitglieder der Kommissionen und
Oberkommissionen werden von dem Oberlan-
desgerichtspräsidenten bestellt.

(3) Die Vorsitzenden und deren Stellvertreter
müssen z u m Richteramt geeignet sein, hiebei
bleibt die Altersgrenze außer Betracht.

(4) Die Beisitzer werden aus dem Kreise der
zu fachmännischen Laienrichtern des Landes-
gerichtes (Handelsgerichtes Wien) und der zu
Beisitzern bei den Arbeitsgerichten ernannten
Personen bestellt. Weiters sind auf G r u n d gut-
achtlicher Vorschläge der Landwirtschaftskam-
mern zu Beisitzern Personen zu bestellen, die
infolge ihres Berufes über genaue Kenntnisse auf
dem Gebiete de r Land- und Forstwirtschaft ver-
fügen. Für ihre Bestellung gelten sinngemäß die
Vorschriften über die Ernennung der fach-
männischen Laienrichter.

(5) Soweit im folgenden nichts anderes be-
s t immt ist, gelten für die Mitglieder der Kom-
missionen u n d Oberkommissionen, die nicht
Richter sind sinngemäß die Bestimmungen über
die fachmännischen Laienrichter aus dem Han-
delsstande.
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§ 17. (1) Die Rückstellungskommissionen und
Oberkommissionen entscheiden in Senaten, die
aus dem Vorsitzenden oder einem seiner Stell-
vertreter und zwei Beisitzern bestehen, von
denen einer die Amtsbescheinigung gemäß § 4,
Abs. (3), des Opferfürsorgegesetzes (St. G. Bl.
Nr. 90) besitzen soll. Soweit es sich um vor-
wiegend land- oder forstwirtschaftliche Güter
handelt, sind die Beisitzer dem Kreise der von
den Landwirtschaftskammern vorgeschlagenen,
bei Vermögen von Arbeitnehmerorganisationen
dem Kreise der von den Arbeiterkammern vor-
geschlagenen Personen zu entnehmen.

(2) D e m Vorsi tzenden s teht die Lei tung und
Eintei lung der Geschäfte der Kommissionen u n d
die Auswahl der Beisitzer zu.

(3) Über Ansprüche mi t einem Strei twerte ,
d e r 500 S nicht übersteigt , entscheidet der Vor-
sitzende d e r Rückstellungskommission oder sein
Stellvertreter ohne Beisitzer. De r Oberlandes-
gerichtspräsident kann insbesondere auch Richter
bei Bezirksgerichten zu Stel lvertretern des Vor -
sitzenden bestellen; diesen soll die Entscheidung
zugewiesen werden, wenn eine d e r Parteien im
Sprengel des Bezirksgerichtes w o h n t .

§ 18. (1) Die Obers te Rückstel lungskommission
besteht aus dem Vorsi tzenden, der erforderlichen
Zahl von Stel lvertretern des Vorsi tzenden u n d
den Beisitzern. Sämtliche müssen d ie Eignung
z u m Richteramt besitzen, hiebei bleibt die Alters-
grenze außer Betracht.

(2) Die Mitglieder der Obers ten Rückstellungs-
kommission werden v o m Präsidenten des Ober -
sten Gerichtshofes bestellt .

(3) Die Obers te Rückstel lungskommission ent-
scheidet in Senaten, bestehend aus d e m Vorsi tzen-
den oder e inem seiner Stel lvertreter u n d zwei
Beisitzern. D ie Best immungen des § 17, Albs. (2),
gelten s inngemäß.

§ 19. (1) Das A m t eines Mitgliedes einer K o m -
mission ist ein Ehrenamt . Durch Vero rdnung
können Vorschriften über eine Entschädigung
der Mitgl ieder getroffen werden .

(2) Die Mitgl ieder aller Kommissionen sind
in der Ausübung ihres Amtes unabhängig u n d an,
keine Weisung gebunden.

(3) D ie Kommissionen fassen ihre Beschlüsse
m i t einfacher Mehrhe i t der St immen. D e r Vor -
sitzende g ib t seine S t imme zuletzt ab.

§ 20. (1) Für die Kommissionen gelten s inn-
gemäß die Best immungen der Jur isd ik t ionsnorm
über Beratung, Abs t immung, Ablehnung, Dele-
gierung u n d übe r Streit igkeiten zwischen den
Gerichten u n d zwischen den Gerichten m i t aus-
ländischen Behörden über die Zuständigkei t so-
wie für die örtliche Zuständigkei t der Rück-
stel lungskommissionen d ie §§ 65 bis 75, 81 u n d
99 der Jur isd ik t ionsnorm.

(2) Über Beschwerden gegen Entscheidungen
der Rückstel lungskommissionen entscheidet die
übergeordnete Rückstel lungsoberkommission.
Über Beschwerden gegen Entscheidungen der
Oberkommissionen entscheidet die Obers te Rück-
stellungskommission.

§ 2 1 . (1) Gegen die Entscheidung der Rück-
stellungskommission s teht b innen 14 Tagen d ie
Beschwerde an die Rückstel lungsoberkommission
zu, w e n n de r St re i twer t m e h r als 1000 S bet rägt .

(2) Gegen die Entscheidung der Rückstellungs-
o b e r k o m m i s i o n s teht b innen 14 Tagen wegen
unrichtiger rechtlicher Beurtei lung die Be-
schwerde an die Obers te Rückstel lungskom-
mission zu, wenn der Stre i twert m e h r als
1 5 0 0 0 S bet rägt . Eine Beschwerde gegen ein
bestätigendes Erkenntn is der Rückstel lungsober-
kommission k a n n n u r dann erhoben werden,
wenn die Oberkommiss ion sie für zulässig er-
klärt.

§ 22. (1) Wurde die Unzulässigkeit des Rechts-
weges und damit die sachliche Zuständigkeit der
Rückstellungskommission von einem Gerichte
rechtskräftig ausgesprochen, so ist die Entschei-
dung für die Rückstellungskommission bindend,
bei der der Anspruch in der Folge anhängig
wird.

(2) Hat eine Kommission ihre sachliche Un-
zuständigkeit rechtskräftig ausgesprochen, so ist
das Gericht an die Entscheidung der Kommission
gebunden.

§ 23. (1) Für das Verfahren vor den Kom-
missionen geilten sinngemäß die Bestimmungen
des Verfahrens außer Streitsachen mit der Maß-
gabe, daß die Verhandlungen öffentlich sind.
Jedoch sind die Vorschriften der Zivilprozeßord-
nung über den Beweis sinngemäß anzuwenden.

(2) D ie Kommissionen k ö n n e n den Parteien
für ihre Leistungen nach billigem Ermessen
Fristen gewähren u n d Sicherstellungen anord-
nen. Zur Sicherstellung von Forderungen des Er-
werbers kann die Kommission auch die pr ivat -
rechtlichen Befugnisse des geschädigten Eigen-
tümers auf jene eines öffentlichen Verwalters
einschränken. In besonders dr ingenden Fällen
k a n n der Vorsi tzende de r Rückstel lungskom-
mission über Ant räge auf A n o r d n u n g einer
Sicherstellung entscheiden.

(3) Ist die Rückstel lung des entzogenen Ver-
mögens infolge seiner wirtschaftlichen U m -
gestaltung nicht tunlich, so k a n n die K o m -
mission, falls dies den Grundsä tzen der Billig-
keit entspricht, d e m Erwerber die Leistung eines
anderen ihm gehörigen Vermögens auftragen,
das d e m entzogenen Vermögen nach seiner wir t -
schaftlichen Zweckbes t immung gleichartig, ähn-
lich oder gleichwertig ist, oder aber auch dem
geschädigten Eigentümer eine seinem Schaden
entsprechende Beteiligung zusprechen. Gegen
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den Willen des geschädigten Eigentümers kann
aber nur auf Vergütung des Schätzungswertes er-
kannt werden.

(4) Stehen der Rücks te l lung v o n l a n d - oder
forstwirtschaftlich genu tz tem G r u n d u n d Boden,
der vor der En tz iehung Bestandteil eines
land- oder forstwirtschaftlichen Großbetr iebes
gewesen ist, inifolge seiner bereits erfolgten
Heranz iehung für landwirtschaftliche Siedlungs-
zwecke überwiegende öffentliche Interessen en t -
gegen, so ha t sich der Ausspruch d e r Rück-
stellungskommission auf die grundsätzliche An-
erkennung eines Anspruches auf Entschädigung
zu beschränken. Umfang u n d A r t d e r Entschädi-
gung werden durch ein besonderes Bundesgesetz
geregelt.

(5) Inwiefern die Kosten des Verfahrens von
einer d e r Parteien zu ersetzen oder u n t e r die
Parteien zu teilen sind, entscheidet die Kom-
mission nach den Best immungen der Zivi lprozeß-
o rdnung über den Kostenersatz.

§ 24. (1) Der Vorsi tzende der Rückstellungs-
kommission h a t die A n m e r k u n g de r Einle i tung
des Rückstellungsverfahrens im Grundbuche zu
veranlassen.

(2) Diese A n m e r k u n g h a t zur Folge, daß die
rechtskräftige, Entscheidung der Komimission auch
gegen diejenigen Personen, die erst nach dem
Zei tpunkt , in d e m das Ersuchen u m A n -
merkung an das Grundbuchsgericht gelangt ist,
bücherliche Rechte er langt haben, wirksam ist.

(3) Die Anmerkung ist nach rechtskräftiger
Beendigung des Verfahrens auf A n t r a g des im
Verfahren (festgestellten Eigentümers z u löschen.

§ 25. (1) Ist für eine bei einem Gericht an-
hängige Rechtssache nach den Best immungen
dieses Bundesgesetzes n u n m e h r die Rückstellungs-
kommission ausschließlich zuständig, so h a t das
Gericht in jeder Lage des Verfahrens die Un-
zulässigikeit des Rechtsweges auszusprechen. Nach
Rechtskraft dieses Beschlusses h a t es, sofern i h m
die Best immung d e r zuständigen Rückstellungs-
kommission nach den Verhältnissen des einzelnen
Falles möglich ist, die Rechtssache an die örtlich
zuständige Kommission zu überweisen. Die
Rückstellungskommission ha t das Verfahren
un t e r Benützung der Ak ten des Gerichtes durch-
zuführen.

(2) Die Rückstellungskommission hat bei ihrer
Entscheidung im Kostenpunkte die im Verfahren
vor dem Gerichte aufgelaufenen Kosten zu be-
rücksichtigen.

§ 26. (1) Rechtskräftige Erkenntnisse der Rück-
stelungskommissionen gelten als öffentliche Ur -
kunden, auf G r u n d deren bücherliche Eintragun-
gen vollzogen werden können , und als
Exekutionstitel im Sinne der Exekutionsordnung.
Die für die Exekution z u r Sicherstellung auf

Grund von Endur te i len inländischer Zivilgerichte
geltenden Bestimmungen der Exekutionsordnung
sind auf die noch nicht vollziehbaren Erkennt -
nisse der Rückstellungskommissionen anzuwen-
den.

(2) Vor einer Rückstellungskommission zu
Protokoll gegebenen Vergleichen, Verzichten und
Anerkenntnissen (kommt die gleiche Wirkung zu.

§ 27. Vor dem Inkraft t reten dieses Bundes-
gesetzes gefällte Urteile u n d erlassene Bescheide
stehen der Geltendmachung von Ansprüchen
nach diesem Bundesgesetze nicht entgegen.

§ 28. W e r ein entzogenes Vermögen in seiner
Macht oder Gewahrsame hat te , ist verpflichtet,
dem geschädigten Eigentümer Auskunft über
dessen Verbleib zu geben. Im Falle, der Weige-
rung hat i hm die nach seinem Wohnsi tze z u -
ständige Rückstellungskommission [§ 15, Abs. (2)]
die Ablegung eines Eides darüber, was. ihm über
den Verbleib des Vermögens bekannt ist, aufzu-
tragen, sofern der geschädigte Eigentümer das
Vorliegen der Voraussetzungen der Auskunfts-
pflicht glaubhaft macht. Auf das Verfahren finden
die Bestimmungen der §§ 47 ff. Exekutionsord-
nung sinngemäß Anwendung.

§ 29. (1) Alle durch dieses Bundesgesetz veran-
laßten Schriften u n d Amtshandlungen sind von
öffentlichen Abgaben befreit.

(2) Das gleiche gilt für Vermögensübertragungen
und sonstige Rechtsakte nach diesem Bundesge-
setz, wenn über die Verpflichtung zur Rück-
stellung im Verfahren vor der Rückstellungs-
kommission entschieden oder ein Vergleich, Ver-
zicht oder e in Anerkenntnis zu Protokoll gegeben
worden ist.

(3) Die Abgabenfreiheit erstreckt sich auch auf
gerichtliche oder außergerichtliche Vergleiche,
Vernichte u n d Anerkenntnisse gemäß § 13, falls
diese rechtzeitig angezeigt wurden und die zur
Entgegennahme der Anzeige berufene Bezirks-
verwaltungsbehörde bestätigt, daß über das den
Gegenstand des Vergleiches bildende Vermögen
eine Vermögensanmeldung nach § 4 Vermögens-
entziehungs-Anmeldungsverordnung, B. G . Bl.
N r . 166/46, vorliegt.

(4) Die Verpflichtung zur Gebührenanzeige der
in den- Abs. (2) und (3) angeführten Rechtsge-
schäfte gemäß § 31 Gebührengesetz 1946, B . G .
Bl. N r . 184/46, bleibt unberühr t .

§ 30. Besonderer Regelung bleiben vorbehalten:

1. Ansprüche der Dienstnehmer,

2. Ansprüche der Mieter (Pächter) von W o h n -

und Geschäftsräumen und der Pächter von Klein-

gärten,

3. Ansprüche wegen Entziehung oder Behinde-
rung der Ausübung von Urheber- oder Patent-
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rechten sowie sonstiger gewerblicher Schutz- oder
anderer immaterieller Güterrechte,

4. Ansprüche öffentlich-rechtlicher Natur, die
in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden
fallen.

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind die Bundesministerien für Vermögenssiche-
rung und Wirtschaftsplanung und für Justiz im
Einvernehmen mit den beteiligten Bundesmini-
sterien betraut.

Renner
Figl Krauland Gerö

5 5 . Bundesgesetz vom 6. Februar 1947
über die Rückgabe des Vermögens aufge-
löster oder verbotener demokratischer Orga-

nisationen (Rückgabegesetz).

Der Nat iona l ra t ha t beschlossen:

§ 1. (1) Die Inhaber von Vermögen, das demo-
kratische Organisat ionen auf politischem, wir t -
schaftlichem oder kul turel lem Gebiete in der Zeit
zwischen d e m 5. M ä r z 1933 u n d dem 13. März
1938 auf Grund1 v o n Maßnahmen , die m i t den
am 5. März 1933 gel tenden Rechtsvorschriften
nicht vereinbar waren, ver loren oder das sie
ohne Entschädigung abgegeben haben, s ind nach
Maßgabe d e r folgenden Bes t immungen zu deren
Rückgabe verpflichtet.

(2) Zur Erhebung de r Anträge auf Rückgabe
sind die in den §§ 2 bis 5 genannten oder durch
ein besonderes Gesetz bestimmten Vermögens-
träger berechtigt. Diese sind auch berechtigt ,
Rückstellungsanträge nach den Bestimmungen der
Rückstellungsgesetze gel tend zu machen.

(3) Die Vermögensträger [Abs. (2)] sind Ein-
richtungen des öffentlichen Rechtes mit eigener
Rechtspersönlichkeit; sie erwerben an dem rück-
gestellten oder rückgegebenen Vermögen Eigentum
und können es sodann an jene Organisationen
übertragen, die die Aufgabe der seinerzeitigen
Eigentümer übernehmen u n d fortführen.

§ 2. (1) Vermögen der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei u n d aller ihrer Organisat ionen,
Einrichtungen u n d Unternehmungen ist, soweit
es nicht nach § 3 zu behandeln ist, an einen
„Restitutionsfonds der Sozialdemokratischen
Organisa t ionen" a u über t ragen. Die Statuten wer-
den vom Vorstand der Sozialistischen Partei)
Österreichs aufgestellt.

(2) Vermögen der Druck- und Verlagsanstalt
„Vorwär t s " Aktien-Gesellschaft u n d der Sozial-
demokrat ischen Verlag Gesellschaft m . b . H . fällt
in diesen Fonds.

§ 3. (1) Vermögen der auf Grund des Ver-
botes der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
aufgelösten Berufsvereinigungen von Arbeitern

und Angestellten sowie deren Organisationen,
Einrichtungen u n d Unternehmungen ist an einen
„Restitutionsfonds de r Freien Gewerkschaften"
zu übertragen. Die Statuten werden vom Vor-
stand der Sozialistischen Par te i Österreichs auf-
gestellt.

(2) Vermögen der ehemaligen Arbeiterbank
A. G. in Wien fällt in diesen Fonds.

§ 4. Vermögen der Organisationen dar christ-
lichen Arbeiter u n d Angestellten sowie deren
Einrichtungen u n d Unternehmungen ist an einen
„Restitutionsfonds de r Zentralkommission der
christlichen Arbei ter- u n d Angestelltenorgani-
sationen Österreichs" zu übertragen Die Statuten
werden vom Vors tand des Österreichischen
Arbeiter- und Angestelltenbundes aufgestellt.

§ 5. Vermögen der Kommunistischen Partei
und der vom Verbot derselben betroffenen
Organisationen, Einrichtungen und Unterneh-
mungen ist an einen „Restitutionstfonds der Kom-
munistischen Organisationen" zu übertragen. Die
Statuten werden vom Zentralkomitee der Kom-
munistischen Partei aufgestellt.

§ 6. (1) Für die Durchführung des Verfahrens
auf Rückgabe sowie für die Rechte und Pflichten
der Beteiligten sind mit nachstehenden Ausnahmen
die Bestimmungen des (Dritten Rückstellungsge-
setzes sinngemäß anzuwenden.

(2) N a c h dem Verbo t oder mach der Auflösung
erworbene dingliche Rechte D r i t t e r an Vermögen,
das Gegenstand der Rückgabe bildet, sind von
A m t s wegen oder auf Ant rag zu löschen, sofern
sie nicht von den in den §§ 2 bis 5 genannten
Vermögensträgern im Zuge des Verfahrens aner -
kann t wenden, jedoch bleiben von den im Grund-
buch mi t einem Range nach dem Verbot oder
nach der Auflösung eingetragenen dinglichen
Rechten die folgenden bestehen:

a ) Pfandrechte für Beträge, die für notwen-
dige oder nützliche Aufwendungen (§ 1037
ABGB.) verwendet worden sind,

b) Grunddienstlbarkeiten und Reallasten, aus-
genommen Ausgedinge.

(3) Eigenbedarf im Sinne dieses Rückgabege-
setzes ist anzunehmen, wenn das Bestandver-
hältnis mi t der Zweckbestimmung des Hauses
nicht mehr vereinbar ist.

(4) Zur Entscheidung über Rückgabeansprüche
sind gemäß den Bestimmungen des Dr i t t en Rück-
stellungsgesetzes Rückgabekommissionen einzu-
richten. Bei den Rückgabekommissionen u n d Ober -
komimissionen ist jedoch je ein Beisitzer auf
Grund von Vorschlägen de r Kammer de r ge-
werblichen Wirtschaft und der Arbei terkammer
zu bestellen. Die für fachmännische Laienrichter
aus dem Handelsstande geltenden Bestimmungen
finden auf diese Beisitzer sinngemäß Anwendung.
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(5) Wenn auf ein Vermögen sowohl die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes, als auch die
eines Rückstellungsgesetzes Anwendung finden,
geht der Rückgabeanspruch dem Rückstellungs-
anspruch vor. Unter mehreren Rückgabean-
sprüchen geht der des ersten geschädigten Eigen-
tümers vor.

§ 7. Die durch dieses Bundesgesetz veran-
laßten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, amt-
lichen Ausfertigungen, Eingaben und Protokolle,
Urkunden und Zeugnisse unterliegen keiner
öffentlichen Abgabe.

§ 8. Ein besonderes Bundesgesetz wird die Gel-
tendmachung derjenigen Ersatzansprüche regeln,
die über die Rückgabe ( § 1 ) hinaus, gestellt werden
können.

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Vermögenssicherung
und Wirtschaftsplanung im Einvernehmen mit
den beteiligten Bundesministerien betraut.

Renner

Figl Krauland


